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Experten am KURIER-Wohntelefon
Gemäß § 1096 ABGB (Allgemei-
nes Bürgerliches Gesetzbuch) ist
der Vermieter verpflichtet, die
Bestandinhaber in dem bedunge-
nen Gebrauch oder Genuss nicht
zu stören. Meines Erachtens sind
Sie daher für den Fall, dass Sie den
vereinbarten Mietzins bis Ende
Juli2009bezahlthaben,nichtver-
pflichtet, dem Makler bereits jetzt
die Schlüssel für Besichtigungen
auszuhändigen, sofern im Miet-
vertrag nichts Derartiges verein-
bart wurde. Ich empfehle Ihnen,
dem Vermieter schriftlich zu
bestätigen, dass Sie den Zutritt
gegen vorherige Terminvereinba-
rung gewähren.

Ich bin Eigentümerin einer
Wohnung.EinigeBäumein
unserer Anlage müssen
wegen Bruchgefahr drin-
gend geschnitten werden.
Weil sich eine Eigentü-
merin

quergelegt hat, wurden die Arbeiten aber
nichtdurchgeführt.Siesagt,sieübernimmt
dieHaftung,wennetwaspassiert.Mussdie
Verwaltung bei Gefahr im Verzug nicht von
sich aus tätig werden? Was sollen wir tun?

Der Verwalter ist verpflichtet, die
gemeinschaftsbezogenen Interes-
sen aller Wohnungseigentümer
zu wahren. Da nach Ihrer Schilde-
rung bereits Gefahr in Verzug ist
und eine konkrete Gefährdung
aufgrund der Bruchgefahr der
Bäumevorliegt,würdeeineUntä-
tigkeitdesVerwaltersdenInteres-
sen der Eigentümergemeinschaft
widersprechen und allenfalls eine

Haftung des Verwalters aus-
lösen. Ich empfehle, die
Verwaltung schriftlich
unter Hinweis auf ihre
Verantwortlichkeit auf-
zufordern,sofortentspre-

chende Maßnahmen zu
setzen und ein Unterneh-

men mit der Absi-
cherung der

Kanzlei Scheuch & Sochor Rechtsanwälte
Thomas Sochor

Bäume bzw. dem Baumschnitt zu
beauftragen. Die Durchsetzung
der Pflichten des Verwalters
erfolgt mit einem Antrag an das
zuständige Bezirksgericht, in
dessen Sprengel die Liegenschaft
gelegen ist.

Ich möchte gerne eine Wohnung mieten.
Der alte Fliesenboden in der Küche ist eine
Zumutung. Ich würde einen neuen Boden
machen lassen, möchte aber, dass der
EigentümerzuerstdiealtenFliesenheraus-
reißt.Kann ichdasverlangen?Musserdas
machen?

Vor Abschluss des Mietvertrages
habenSiekeinenAnspruchdarauf,
dass der Vermieter den alten Flie-
senboden in der Küche entfernt.
Sollte keine einvernehmliche Lö-
sungzustandekommen,liegtesan
Ihnen, den Mietvertrag
abzuschließen oder eben nicht.
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10.00 bis 11.00 Uhr

Ich bin Eigentümer eines Einfamilienhau-
ses ineinerKleinstadt.EinNachbarhaus ist
langeleergestanden.JetzthatderSohnder
Eigentümerin dort verschiedene Klein-
tiere. Leider ist auch ein Hahn dabei, der
TagundNachtkräht.Wirhörenihnauchbei
geschlossenemFensterundaufgedrehtem
Radio. Es ist nicht auszuhalten. Was
können wir tun?

Empfehlenswert ist jedenfalls,den
Nachbarn zur Unterlassung der
Lärmbelästigung schriftlich auf-
zufordern und sämtliche Lärm-
belästigungen unter Angabe des
Datums und der Uhrzeit genau zu
dokumentieren, sei es durch Pro-
tokoll bzw. auch durch Aufnah-
megeräte.Entscheidend ist, obdie
durch die Kleintiere verursachte
Lärmentwicklung das nach den
örtlichenVerhältnissengewöhnli-
che Maß überschreitet und die
ortsübliche Benützung Ihres Ein-
familienhauses wesentlich beein-
trächtigt wird. Wenn das Krähen
des Hahnes auch in der Nacht
trotz geschlossenem Fenster
undaufgedrehtemRadiozu
hören ist, könnten diese
Umstände zutreffen. In
diesem Fall haben Sie Un-
terlassungsansprüchegegen
den Nachbarn, welche allen-
falls mit Unterlassungsklage
geltend zu machen sind.

Ich habe ein Ferienhaus am See gemietet
und mit Ende Juli gekündigt. Die Vermiete-
rinwill,dass ichdemMakler jetztschondie
Schlüssel für Besichtigungen gebe. Ich
habe aber noch Antiquitäten dort und
möchtedasnicht.MussdieVermieterinmit
mirTerminevereinbarenodermussichden
Schlüssel hergeben?

„Der Verwalter
ist verpflichtet,
die Interessen aller

Wohnungseigentümer
zu wahren.“

Sowohl Eigentümer als auch
Hauptmieter dürfen ihr Domizil
einzelne Tage für Aufnahmen zur
Verfügung stellen. Dass aber die
Nachbarn nicht immer begeistert
reagieren,wennwildfremdeMen-
schen imStiegenhausauf-undab-
laufenundbisspät indieNachtein
Scheinwerfer durchs Fenster
strahlt, istverständlich.„SagenSie
den anderen Bewohnern, dass in
Ihrer Wohnung gefilmt wird und

hängen Sie einen Zettel ans
Schwarze Brett. Auch die Haus-
verwaltung sollte man informie-
ren“, rät Reither.

EGAL,OBMODERNESLOFT, klassische
Wohnung, schräges Künstler-
Atelier oder edles Haus – Teuber
und Reither nehmen jede interes-
santeImmobilieinihreDatenban-
ken auf. Zahlen muss man dafür
nichts. Ob das Domizil für Auf-

nahmen gemietet wird, können
beide nicht garantieren. „Es gibt
verschiedene Anfragen: Mal wird
ein roter Hintergrund gesucht,
danneingelberBodenodereineal-
te Backsteinwand“, so Reither.
Undwerdasbietenkann,kannsei-
nen Freunden erzählen: „Meine
Wohnung ist im Fernsehen.“ [
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Außergewöhnliche Optik. Moderne Architektur ist in der
Werbung sehr gefragt. Im „Käfer“, entworfen von
Architekt Martin Flatz, wurde zum Beispiel ein Imagefilm
für Schärdinger gedreht.

Ketchup und Sugo. „Sie müssen nicht Felix heißen, um
Felix zu lieben“, heißt es in der Werbung. In diesem Haus
in 1210 Wien wurde die letzte Felix-Fernsehkampagne
realisiert.

Wien Umgebung. Wenn die Location passt, nimmt man
auch ein paar Kilometer Anreise in Kauf. In diesem
Einfamilienhaus im Weinviertel wurde unter anderem
für Knorr, Rama und Clever gedreht.


